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KANTON AARGAU

Vernehmlassung zu den Erlassentwirfen
der vier Vorlagen des Bildungskleeblatts

Eingangsstufe

Harmonisierung der Schulstrukturen
Tagesstrukturen

Lektionenzuteilung mit Sozialindex

Vernehmlassung vom 13. Dezember 2007 bis 13. Méarz 2008

Hinweise zum Ausflllen

Den Fragebogen und alle Unterlagen zur Vernehmlassung finden Sie auf dem Internet:
www.ag.ch/bildungskleeblatt. Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie den Fragebogen elektronisch
ausfillen. Besten Dank.

Als Dokumente fur die Vernehmlassung stehen lhnen zur Verfiigung:

a) eine Ubersichtssynopse, auf der alle vier Vorlagen nebeneinander aufgefiihrt sind
b) ein Kommentar mit Hinweisen zu den einzelnen Bestimmungen
¢) eine Broschiire mit den vom Grossen Rat beschlossenen Leitsatzen und den daraus resultierenden Modellen

Zu jedem zu andernden Paragrafen finden Sie im Fragebogen einen Verweis auf die Seitenzahl im Kommentar.
Zu jeder Frage kdnnen Sie erlauternde Bemerkungen machen. Paragrafen, die in mehreren Vorlagen geandert
werden, werden in jeder Vorlage erfragt.

Mit der Tabulatortaste kénnen Sie von Feld zu Feld springen, mit der Funktionstaste im Dokument unten auf der
Seite kénnen Sie auf die nachste Seite blattern.

Wenn Sie den Fragebogen fertig ausgefullt haben, kénnen Sie uns lhre Antworten mit einem Klick auf das Feld
"Antworten senden" Ubermitteln. Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich tibermittelt worden sind.
Sie kénnen die Pdf-Datei aber auch per E-Mail an bildungskleeblatt@ag.ch senden oder auf dem Postweg an
das Departement BKS, Bildungskleeblatt, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 13. Marz 2008. Wir
sind Ihnen dankbar, wenn wir lhren Fragebogen bereits vor dem Endtermin erhalten. Vielen Dank.

Support

Bei Unklarheiten und Problemen wenden Sie sich an support@schulen.ag.ch, Tel. 062 835 21 14.

Aarau, im Dezember 2007


www.ag.ch/bildungskleeblatt
mailto:support@schulen.ag.ch

Organisation: AvenirSocial Sektion Aargau - Verband der Professionellen Sozialen Arbeit
Name: AvenirSocial Sektion Aargau, Thomas Michel, Postfach, 5001 Aarau
E-Mail: aargau@avenirsocial.ch

Zugehdrigkeit: (Zutreffendes markieren)

Politische Partei ] Behordenvereinigung ]
Wirtschaftsverband | Eltern-/Frauenorganisation |
Berufsverband ] Kinderbetreuungsinstitution |
Gewerkschaftliche Organisation | Kirche |
Gemeinde | andere Institution |
Schulpflege O Privatperson O
Lehrperson |
Kollegium |
Schulleitung |

Bitte prazisieren Sie (Mehrfachnennung maéglich):

- Kindergarten

- Primarschule

- Realschule

- Sekundarschule

- Bezirksschule

- Kleinklasse Primar

- Kleinklasse Sek |

- Gymnasium

- andere 0]



Thomas
Schreibmaschinentext


Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen der Kantonsverfassung?

Frage 1: Volksschulen, Sonderschulen, Heime c
§ 29 Marginalie, Abs. 1-3 und 5 o, 2
@ @ =
. © < < Q
Kommentar Seite 5 = o o =
lhre Antwort L O Os O
Bemerkungen:

Die Eingangsstufe wird begrisst, weil sie eine Integrations-Chance darstellt. Dabei
muss aber insbesondere darauf geachtet werden, dass Kinder aus bildungsfernen
Haushalten eine chancengerechte Betreuung und Forderung erhalten.

=
Frage 2: Kostentragung S, g
§ 34 Abs. 2 E E £
Kommentar Seite 5 S, o o <
lhre Antwort L, O Os O
Bemerkungen:

Wir regen infolge des Wegfalls der Freiwilligkeit (Schulbesuch versus Kindergarten)
an, sich eine Spezialregelung fir Urlaubsgesuche zu tGberlegen - oder sich
zumindest eine solche Regelung offen zu halten.




Schulgesetz vom 17. Marz 1981 (SAR 401.100)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

£
Frage 3: Geltungsbereich S, 2
S S :
§1Abs. 2 _ o o o <
Kommentar Seite 5 B ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 4: Offentliche Schulen S, g
H — — c
§ 2 Abs. 1I|t.e} 3 o 5 £
Kommentar Seite 5 L ) [5) c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 5: Schulpflicht S, g
= o -
§ 4 Abs. 1und'2 3 g i £
Kommentar Seite 6 L ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:




Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 6: Einschulung <, g
= = -
§5 , s £ 2 3
Kommentar Seite 6 = o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 7: Unterrichtszeiten S, 2
S S C
§7 Abs. 3 _ o g g 2=
Kommentar Seite 7 = o o <
lhre Antwort O B Os O
Bemerkungen:

Die Auslagerung von nicht obligatorischen Angeboten ausserhalb der Stundenplan-Zeiten
(Mo-Fr, Randstunden...) kann zu Problemen beim Schulweg und zur Schnittstelle der
Betreuung fuhren. Der Besuch solcher Angebote muss aber fir Familien aus einfachen
Verhaltnissen ohne Mehrkosten méglich sein. Dafir sei in der Ausgestaltung der
Regelungen zu sorgen. Allenfalls ist eine Prézisierung des SPG/SPV in diese Richtung
notig, damit entsprechende Mehrkosten fur Familien, welche Sozialhilfe beziehen, auch
angerechnet werden missen.

£
Frage 8: Aufgaben, Aufsicht S, g
f— S C
89 . s £ 2 3T
Kommentar Seite 7 8 ) © c
lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:




Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 9: Aufgaben und Wirkungsziele <, g
= o -
§ 10 . s £ 2 3
Kommentar Seite 7 L ) ) c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 10: Gliederung S, 2
S S :
- j s 2 2 5
Kommentar Seite 8 B ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 11: Unterricht S, g
= o -
8§12 Abs. 2 ' ; g g <
Kommentar Seite 8 L ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:




Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

£
Frage 12: Lehrplan S, 2
§13 Abs. 1 E 5 3
Kommentar Seite 8 S, o o <
Ihre Antwort _1  _2 _3 _.a
Bemerkungen:
£
Frage 13: Laufbahnentscheide S, 2
§13a Abs. 1 E 3z 5
Kommentar Seite 8 S, o o <
lhre Antwort B, O Os O

Bemerkungen:

Der Ausdruck "leistungsorientiert” sei hier zu streichen - oder aber es sei durch
entsprechende (fir die Familien kostenlose) Angebote zu garantieren, dass diese
frhe Leistungsorientierung fur alle mit schlechteren Startchancen aufgeholt werden
kann. Stitzunterricht und weitere Massnahmen in diesem frihen Stadium waren die
logische Folgeforderung.

£
Frage 14: Schulerzahl der Abteilungen 8, g
§ 14 Abs.1und 3 E E £
Kommentar Seite 9 8, ® ® =
lhre Antwort O, kBl Os O
Bemerkungen:

Auf die Grosse der Klassen soll besser Ricksicht genommen werden. 25
Schuler/innen scheinen uns im Rahmen des Sozialindexes zu viele zu sein. Es reicht
nicht, die Lehrerpensen hinaufzuschrauben - sondern in schwierigen Umstéanden
sollte auch eine Reizverminderung und somit eine Herabsetzung des
Klassenbestandes ins Auge gefasst werden.




Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

£
Frage 15: Besondere schulische Bediirfnisse S, 2
§ 15 Abs. 1-5, Abs. 6 (neu) g E £
Kommentar Seite 9 8, © ® c
Ihre Antwort L, O, O O
Bemerkungen:

Es ist zu klaren, welche Massnahmen ausserhalb der Integrationsklassen getroffen
werden fur die Unterstiitzung von anderssprachigen Schilerinnen und Schilern
(Abs. 1) sowie fur Schulerinnen und Schiler mit disziplinarischen oder sozialen
Auffalligkeiten (Abs. 2). Es reicht nicht, ein restriktiv angewendetes Instrument zur
Isolierung dieser Schuler/innen zu schaffen - sondern praventiv sollten Massnahmen
genannt, bekannt und finanziert sein.

Frage 16: Kommunale und regionale Integrationskurse und c
-klassen; Spezialklassen S, 2
S S C
§ 15a (neu) . o g 9 <
Kommentar Seite 10 = o o <
lhre Antwort L B Os [
Bemerkungen:

siehe auch Antwort zu Frage 15! Die Befristung der Verweildauer in solchen Klassen
ist sehr wichtig. Die Klassengrésse muss wesentlich kleiner sein als in Regelklassen
- Vermeidung von Ghettos ist sehr wichtig. Auch hier gilt: Die Frage der Wegkosten
ist zu regeln (in der Regel keine Mehrkosten den Familien!).

£
Frage 17: Dauer S, g
§ 18b (neu) E E £
Kommentar Seite 10 8 © © c
Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:




Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

Frage 18: Schulfiihrung
§ 18c (neu)
Kommentar Seite 11

ja

eher ja
eher nein
nein

Ilhre Antwort 1 _2

w
EN

Bemerkungen:

Frage 19: Berufswabhljahr, Werkjahr, Integrations- und Berufsfindungsklasse
Volksschule
§ 27a
Kommentar Seite 11

ja

eher ja
eher nein
nein

Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:

Frage 20: Inhalt und Gliederung
8§28 Abs.1und 3
Kommentar Seite 12

ja

eher ja
eher nein
nein

Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:

Es soll weiterhin méglich sein, Sonderschulen zu fuhren - sie sind fur jene Kinder
wichtig, welche im Regelschulbetrieb trotz IS nicht ausreichend gefordert werden
koénnen. Die Sonderschulen wirden dann wohl auch die Basis/Grundstufe erhalten.
Wenn nicht, waren die Kindergarten in den Sonderschulen (wie z.B. der
Sprachheilkindergarten) zu erhalten und gesetzlich zu schitzen.
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

£
Frage 21: Angebote 8 2
8§29 Marglnallg, Abs. 1-3 , o g -%
Kommentar Seite 12 = o o <
Ihre Antwort 0, B O O
Bemerkungen:

Die Beratungsdienste und ein ausgewogenes Angebot an ambulanten
Therapieangeboten ist (wenn moglich Uber die bestehenden Einrichtungen zu
organisieren) und durch den Kanton zu gewahrleisten. Die Beratungsdienste sollen
insbesondere auch fir Mitarbeitende an den Regelschulen (Lehrpersonen,
Therapeuten/innen, Betreuungspersonen... zur Verfligung stehen).

£
Frage 22: Grundsatz 8 g
§ 52 Abs. 1,39nd 5 . I3 I3 .%
Kommentar Seite 12 = o o c
Ihre Antwort 1. b O O

Bemerkungen:

Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht ausschliessliche auf die Geburten, sondern
insbesondere auch auf andere Faktoren der Beeinflussung der Schilerzahlen
eingegangen werden soll (Bautatigkeit, Standortbewertung, Leerwohnungsstand...).
Da diese Regelung nur in wenigen Gemeinden zur Anwendung kommen wird, in
diesen aber viel Emotionen ausldst, scheint es sinnvoll, weitere Faktoren bereits im
Gesetz zu benennen (nicht abschliessende Auflistung).

c
Frage 23: Infrastruktur S, 2
§ 53 Marginalie, Abs. 1 E E £
Kommentar Seite 13 B, ® © c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 24: Personalaufwand <, g
§ 66 Abs. 1und 5 E E _%
Kommentar Seite 13 8, (3] [ c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 25: Aufgaben S, g
§71 Abs. 1 E E .g
Kommentar Seite 13 8, (3] [ c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 26: Laufbahnentscheide S, 2
8§73 g g £
Kommentar Seite 13 8, (3] () c
Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 27: Aufgaben <, g
§77 Abs. 1 E E .%
Kommentar Seite 14 8, o o <
lhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 28: Zustandigkeit S 2
§89 Abs. 1 E E .%
Kommentar Seite 14 8, o o <
Ihre Antwort O B O O
Bemerkungen:

Die sozialen Umstéande und die sprachliche Integration sind in diesem Entscheid angemessen und
zu Gunsten des Kindes zu berticksichtigen. Dabei kommt der praventiven Voraussicht grosse
Bedeutung zu. Zu begriissen und gegeniber den Schilern und Schilerinnen ein grosser Fortschritt
ware es, nicht nur auf die Leistungsmessung einzugehen, sondern dort, wo Liicken vorhanden sind,
auch aufzeigen zu missen, mit welchen Schritten die Lehrkraft praventiv, fordernd und
unterstiitzend auf die Situation eingewirkt hat - resp. wie den Eltern die Situatin klar und
Massnahmen vorgeschlagen (gefordert) wurden. Eine Umkehrung der Beweispflicht, sozusagen.

Frage 29: Einschulung
§ 90c (neu) (Ubergangsbestimmung)
Kommentar Seite 14

ja

eher ja
eher nein
nein

Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

Frage 30: Einfiihrung der Eingangsstufe
§ 90d (neu) (Ubergangsbestimmung)
Kommentar Seite 14

Ilhre Antwort 1 2 3 4

ja

eher ja
eher nein
nein

Bemerkungen:
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Gesetz Uiber die Anstellung der Lehrpersonen (GAL) vom 17. Dezember 2002 (SAR 411.200)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Gesetzes lber die Anstellung der
Lehrpersonen (GAL)?

£
Frage 31: Geltungsbereich S, 2
S S :
§1Abs. 1 _ o o o B
Kommentar Seite 16 S ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 32: Gemeindeangestellte S, g
= o -
§ 41 . s £ 2 3
Kommentar Seite 16 L © [} c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 33: Lehrpersonen an Kindergéarten 8 g
S S :
540 _ s 2 2 5
Kommentar Seite 16 S ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Gesetz Uber die Einrichtungen fiir Menschen mit besonderen Bedirfnissen (Betreuungsgesetz) vom 2. Mai
2006 (SAR 428.500)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Gesetzes liber die Einrichtungen fir
Menschen mit besonderen Bedirfnissen (Betreuungsgesetz)?

£

Frage 34: Geltungsbereich S, 2

§ 2 Abs. 1I|t.k? o o o .%

Kommentar Seite 16 = o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
Frage 35: Zuweisung und Unterbringungen von Kindern, Jugendlichen und <

jungen Erwachsenen S, g

§32 Abs. 3 _ . 3 3 £

Kommentar Seite 16 = o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Vorlage Harmonisierung Schulstrukturen

Schulgesetz vom 17. Marz 1981 (SAR 401.100)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 36: Geltungsbereich S, 2
§1 Abs. 2 g 3 £
Kommentar Seite 17 S, o o c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 37: Schulpflicht S, 2
§ 4 Abs. 1 g 3 £
Kommentar Seite 17 S, o o c
lhre Antwort O, O [Bs [
Bemerkungen:

Es gibt viele Grinde, warum eine Schulerin/ein Schiler die Schulzeit Uber das vollendete 16. Altersjahr
hinaus weiterfihren kénnen sollte: Spatmigrierende (man bedenke die Personenfreiziigigkeit und die
damit verbundenen Sozialrechte) kdnnen ebenso Ursache sein wie schwere soziale Krisen (eigene
Krankheit oder Krankheit einer wichtigen Bezugsperson, schwere Konflikt- und Gewalterlebnisse,
Traumatisierung oder Unfélle...). Die Altersgrenze ist somit nur bedingt niitzlich und fuhrt zu
Fehlinterpretationen. Der Weg der Ausnahmeregelung ist fest zu legen (Mehrinstanzlich) oder auf die
Nennung der Altersgrenze 16 zu verzichten. Méglich ware auch die Formulierung: "in der Regel jedoch
langstens bis zum..."

Frage 38: Aufgaben und Wirkungsziele
§10
Kommentar Seite 18

ja

eher ja
eher nein
nein

lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

Frage 39: Gliederung
§11
Kommentar Seite 18

ja

eher ja
eher nein
nein

lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:

Frage 40: Unterricht
§12 Abs. 2
Kommentar Seite 18

ja

eher ja
eher nein
nein

lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:

Frage 41: Lehrplan
§ 13 Abs. 1
Kommentar Seite 19

ja

eher ja
eher nein
nein

Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Vorlage Harmonisierung Schulstrukturen

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 42: Laufbahnentscheide S, g
§ 13a Abs. 2 E E '%
Kommentar Seite 19 S, o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 43: Schulerzahl der Abteilungen S, g
§ 14 Abs.1und 3 E E £
Kommentar Seite 19 S, o o c
lhre Antwort O, O [Els [
Bemerkungen:
25 Schuler/innen scheinen uns zu hoch gegriffen.
£
Frage 44: Besondere schulische Bediirfnisse S, g
§ 15 Abs. 2-5, Abs. 6 (neu) E E £
Kommentar Seite 20 S, o o <
lhre Antwort L B Os [

Bemerkungen:

Die "anderen Massnahmen" gehéren wenn nicht ins Gesetz, dann doch in den
Begleitbericht oder sie sind in einer Verordnung zu regeln. Im Gesetz wird zu wenig
auf die Verpflichtung zu solchen Massnahmen verwiesen.
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

Frage 45: Kommunale und regionale Integrationskurse und c
-klassen; Spezialklassen S, 2
§ 15a (neu) E E £
Kommentar Seite 20 <, o o <
Ihre Antwort 1 2 3 a4
Bemerkungen:
£
Frage 46: Dauer (Primarschule) 8 g
§19 E &5 £
Kommentar Seite 21 S, o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 47: Schulftihrung (Primarschule) S, g
§ 20 g 8 3
Kommentar Seite 21 S, o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 48: Dauer (Oberstufe) <, g
= o -
§21 . s £ 2 3
Kommentar Seite 22 L © ) c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 49: Schulfiihrung (Oberstufe) 8, 2
§ 21a (neu) - . 3 3 £
Kommentar Seite 22 L © ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 50: Organisation S, 2
S S C
§ 22 Abs. 2un_d 3 . g g £
Kommentar Seite 22 S, ) ) c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 51: Gliederung; Zusammenarbeit <, g
= = -
§23 . s £ 2 3
Kommentar Seite 23 = o o <
lhre Antwort B, O Os [
Bemerkungen:

Die Abschaffung der Realschule und die Fihrung von Niveaugruppen wird begrusst.

c
Frage 52: Sekundarschule B 8, g
525 E
Kommentar Seite 23 8 3] () c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 53: Sekundarschule M S, g
826 T B g
Kommentar Seite 23 8, (3] [ c
Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 54: Niveaugruppen <, g
27 T B g
Kommentar Seite 24 8, © [ c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
Frage 55: Berufswahljahr, Werkjahr, Integrations- und Berufsfindungsklasse <
Volksschule S, g
§ 27a E E _%
Kommentar Seite 24 8, © [ c
Ilhre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 56: Inhalt und Gliederung 8 g
§ 28 Abs. 4 E E .%
Kommentar Seite 25 8, [3) o c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Vorlage Harmonisierung Schulstrukturen

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 57:  Angebote < 2
§29 Marglnallg, Abs. 3 o I3 9 .%
Kommentar Seite 25 = o o c
Ihre Antwort 0, B O O
Bemerkungen:

Die Beratungsdienste und ein ausgewogenes Angebot an ambulanten
Therapieangeboten sind(wenn mdglich Uber die bestehenden Einrichtungen zu
organisieren) und durch den Kanton zu gewahrleisten. Die Beratungsdienste sollen
insbesondere auch fiur Mitarbeitende an den Regelschulen (Lehrpersonen,
Therapeuten/innen, Betreuungspersonen... zur Verfligung stehen).

c
Frage 58: Hochbegabtenforderung S, g
§ 31a (neu) E E £
Kommentar Seite 25 S, o o c
lhre Antwort B, O Os [
Bemerkungen:

Insbesondere ist bei der Hochbegabtenférderung darauf zu achten, dass die
Familien keine finanziellen Mehrbelastungen durch die Angebote zu tragen haben -
soziale Benachteiligung soll nicht zu Spannungen oder Ausgrenzung fahren.

£
Frage 59: Eintritt 8 g
532 I
Kommentar Seite 25 o © © c
lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 60: Grundsatz <, g
= o -
§52 Abs. 3 ' . g 3 2=
Kommentar Seite 26 L © [} c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
=
Frage 61: Bezirksschulen 8, g
S S C
§ 56a . s £ 2 37
Kommentar Seite 26 L © [} c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 62: Leistungen des Kantons an die Schulausgaben fur Oberstufenzentren S, 2
S S C
8 67a - . g g 5
Kommentar Seite 26 S, ) o c
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

Frage 63: Laufbahnentscheide
§73
Kommentar Seite 26

ja

eher ja
eher nein
nein

lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:

Frage 64: Zustandigkeit
§89 Abs. 1
Kommentar Seite 27

eher nein
nein

ja
eher ja

lhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:

Frage 65: Einfiihrung der harmonisierten Schulstrukturen
§ 90e (neu) (Ubergangsbestimmung)
Kommentar Seite 27

ja

eher ja
eher nein
nein

Ilhre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 66: Leistungen des Kantons an die Schulausgaben fiir Oberstufenzentren S, g
§ 90h (neu) (Ubergangsbestimmung) E E £
. ©
Kommentar Seite 28 = o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Vorlage Tagesstrukturen

Schulgesetz vom 17. Marz 1981 (SAR 401.100)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

£
Frage 67: Unterrichtszeiten 8 g
§7 Abs. 4und 5 E E £
Kommentar Seite 29 8, o o c
Ihre Antwort B O Os O

Bemerkungen:

Die mindestens kantonal einheitlichen Zeiten sind fur die Wirkung der Massnahmen
wichtig.

Eine Verlangerung bis 19.00h kdnnte sich in vielen Fallen als nutzlich erweisen -
vielleicht ware es moglich, eine entsprechende Regelung in die Kompetenz des
Regierungsrates zu geben (bei Bedarf kann der RR festlegen, dass diese
einheitlichen Zeiten auf 19.00h ausgeweitet werden)

c
Frage 68: Tagesstrukturen und Tagesschulen (Allg. Bestimmungen) S, g
§ 7a (neu) E E £
Kommentar Seite 29 S, o o c
lhre Antwort Ch O Os [
Bemerkungen:

Die Regelung ist sinnvoll gewahlt - der Begriff "p&dagogisch gefuhrt" kbnnte auch durch den Begriff
qualifiziertes Personal ersetzt werden. Wir begriissen diese Formulierung sehr und sind im Regelfall
sehr fur die Trennung der Funktionen "Lehrkraft" und "Betreuung”. Qualifiziertes Personal wird die
Briicke zwischen Férderung in der Unterrichtsfreien Zeit (Schulaufgaben...) und Freizeitangebot
zustande bringen. Die Entfaltung und der soziale Kontakt der Kinder ist ebenso wichtig wie die gezielte
Forderung wo es angezeigt ist (Starken und Schwéachen anschauen)...

In der Regelung durch den Regierungsrat hoffen wir darauf, dass qualitativ angemessene Regelungen
gefunden werden und qualifiziert geschultes Personal zum Einsatz kommen wird (Sozialpadagogik).

c
Frage 69: Besondere Einrichtungen S, 2
§17 g & 3
Kommentar Seite 30 S, o o c
lhre Antwort B, O Os [

Bemerkungen:
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Vorlage Tagesstrukturen

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 70: Infrastruktur S, g
H H bis = b
§53 Marglnallg, Abs. 1™ (neu) . 2 2 '%
Kommentar Seite 31 = o o e
lhre Antwort B, O Os O
Bemerkungen:
Insbesondere dem Schulweg ist punkto Zeitaufwand und Kosten gentigend
Aufmerksamkeit zu schenken.
=
Frage 71: Zustandigkeiten des Stimmburgers; Gemeinden S, 2
5 54 5oz g
. ©
Kommentar Seite 31 = o o c
Ihre Antwort 1 2 3 4
Bemerkungen:
£
Frage 72: Zustandigkeiten des Stimmburgers; Kreisschulen 8 2
§55 3 3 £
. o (O]
Kommentar Seite 31 = o o <
Ihre Antwort 1 2 3 4

Bemerkungen:
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Vorlage Tagesstrukturen

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

Frage 73: Instrumentalunterricht, Tagesstrukturangebote, Therapien und <
Schuldienste 8 g
S S c
§ 58b . s £ 2 g
Kommentar Seite 32 = o o c
lhre Antwort L B Os [
Bemerkungen:

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder am Arbeitsort (und nicht am Wohnort) der
Eltern die Tagesstrukturen besuchen (und dies nicht nur im Bereich der
Privatschulen). Die Kostenfolge soll in diesen Féallen nicht auf die Familien
zurlckfallen, sondern es soll eine Regelung getroffen werden, welche fir alle
Beteiligten Rechtssicherheit bedeutet. Fir die Kinder sollen die bestmdglichen
Lésungen machbar und fur die Familien sollen diese finanzierbar bleiben.

c
Frage 74: Tagesstrukturen und Tagesschulen (Schullasten) S, 2
§ 68a E E 5
Kommentar Seite 32 <, o o e
lhre Antwort L Bl Os [
Bemerkungen:

Die Ausgestaltung der Sozialtarife ist eine der wichtigsten Eckwerte dieses Kleeblatt-Teiles
und wird dartiber entscheiden, ob das Angebot integrierend wirkt oder separierend.
Insbesondere ist (auch gesetzlich) daflir zu sorgen, dass bei all jenen, welche unter
Sozialhilfe-Niveau fallen (nach SKOS) die Beitrage nicht Riickerstattungspflichtig sind.
Dem RR sollte die Vollmacht gegeben sein, die Empfehlungen an die Gemeinden auch in
eine Verordnung umzuwandeln. So kann langerfristig ohne weitere Gesetzeséanderung eine
Fehlentwicklung korrigiert werden.

£
Frage 75: Einfiihrung der Tagesstrukturen S, 2
§ 90f (neu) (Ubergangsbestimmung) E E .%
Kommentar Seite 32 8, o o c
Ihre Antwort 0. O, B O
Bemerkungen:

Die Subventionierung des Vollausbaus ist wichtig. Die Beschrankung auf drei Jahre
sehen wir als kurz an, die Einrichtungen mussen sich bewahren, bevor sie von einer
breiten Mehrheit benutzt werden. Diese Bewéahrungszeit kann gem.
Erfahrungswerten mehr als diese drei Jahre dauern - die Finanziellen Folgen héatten
die Gemeinde, respektive die Nutzer/innen der Angebote (Eigenfinanzierungsbedarf
steigt) zu tragen. Dies ware kontraproduktiv.
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Vorlage Tagesstrukturen

Gesetz Uber die 6ffentliche Sozialhilfe und die soziale Préavention (SPG) vom 6. M&rz 2001 (SAR 851.200)

Sind Sie einverstanden mit der vorgeschlagenen Anderung des Gesetzes iiber die 6ffentliche Sozialhilfe
und die soziale Pravention?

£
Frage 76: Familienergéanzende Kinderbetreuung 8 2
§ 39 g 3z 5
Kommentar Seite 33 S, o o c
Ihre Antwort O O Os [Els
Bemerkungen:

Achtung: Wir vergessen hier die wichtige Funktion, welche die Familienergdnzenden Betreuungsplatze wahrend der
Ferien einnehmen. Und wo Bedarf ist, auch ausserhalb der durch die Tagesstrukturen abgedeckten Zeiten: vor
07.00h und nach 18.00h. Ferien- und Randzeiten-Betreuung sollen durch die Gemeinden und durch den Kanton
weiter gefordert werden. Sonst sind soziale Problemlagen die unweigerliche Folge.

Weiter ist nicht einsehbar, warum sich der Kanton nicht an den integrierend wirkenden Massnahmen und Lasten der
Gemeinden beteiligen sollten. Die Regelung aus dem SPG kénnte analog ins Schulgesetz (bernommen werden
und eine Beteiligung des Kantons sichergestellt werden. Dadurch wére auch eine Einflussnahme auf die Qualitat
der Dienstleistung begriindbar und anerkannt.

AvenirSocial ist  Mitglied im  Initiativkomitee Schule&Familie.
Wir sind der Auffassung, dass der Kanton in dieser Familien-
und Sozialpolitisch wichtigen Weichenstellung und Aufgabe mit

im Boot sitzen muss - auch in der Finanzierung und nicht  nur
in der Anschubfinanzierung.

Weiter muss diese Gelegenheit auch Loésungsansatze fur die
Randstunden und die Ferienplatze mit einbeziehen. Organisationen,
welche sich diesen Themen widmen, sollen nicht benachteiligt

oder von Subventionen  ausgeschlossen werden. Die Regelungen sind
dementsprechend  anzupassen.



Thomas
Schreibmaschinentext
AvenirSocial ist Mitglied im Initiativkomitee Schule&Familie.
Wir sind der Auffassung, dass der Kanton in dieser Familien-
und Sozialpolitisch wichtigen Weichenstellung und Aufgabe mit 
im Boot sitzen muss - auch in der Finanzierung und nicht nur 
in der Anschubfinanzierung. 

Weiter muss diese Gelegenheit auch Lösungsansätze für die
Randstunden und die Ferienplätze mit einbeziehen. Organisationen,
welche sich diesen Themen widmen, sollen nicht benachteiligt 
oder von Subventionen ausgeschlossen werden. Die Regelungen sind 
dementsprechend anzupassen.

Thomas
Schreibmaschinentext
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Vorlage Lektionenzuteilung mit Sozialindex

Schulgesetz vom 17. Marz 1981 (SAR 401.100)

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

£
Frage 77: Schulerzahl der Abteilungen S, g
5 14 I
Kommentar Seite 34 S, o o c
lhre Antwort L O [Es O
Bemerkungen:

25 Schdiler/innen in einer Klasse ist eine zu hohe Zahl. Sie ist nach unten zu
korrigieren, um die Rahmenbedingungen fir Chancengerechtigkeit zu gewahrleisten.

£
Frage 78: Lektionenzuteilung 8 2
§ 14a (neu) E E £
Kommentar Seite 35 S, o o c
lhre Antwort O, O Os O
Bemerkungen:
Der Sozialindex ist grundséatzlich sehr begriissenswert. Im Kanton gibt es grosse
Unterschiede in der Bevolkerungsstruktur... Wir hoffen, dass der Sozialindex die
betroffenen Gemeinden entlastet und nicht Uber die héhere Ressourcenzuteilung
und dem Umweg Uber die Lohnkostenbeteiligung wieder belastet werden.
§=
Frage 79: Zustandigkeiten S, 2
§ 29a Marginalie, Abs. 1, Abs. 3 (neu) 3 3 £
Kommentar Seite 35 S, o o c
lhre Antwort O B Os O

Bemerkungen:

Die Steuerung dieser Massnahme ist unter Berticksichtigung des Sozialindexes zu
gestalten. Der Kanton soll die Steuerung nach Bedarfsgrundsatzen vornehmen und
nicht nur die Kostenddmmung im Blick haben. Gerade die Massnahmen der
Sprachférderung sind wichtige Eckpfeiler fir eine gelungene soziale und schulische
Integration. (dabei ist nicht die Fremdsprache gemeint).
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Vorlage Lektionenzuteilung mit Sozialindex

Sind Sie einverstanden mit den vorgeschlagenen Anderungen des Schulgesetzes?

c
Frage 80: Bezirksschulen S, g
8§ 56a E E 5
Kommentar Seite 35 S, o o <
lhre Antwort 0, O Os [
Bemerkungen:
£
Frage 81: Genehmigung durch den Regierungsrat S, 2
§81 E &5 £
Kommentar Seite 36 S, o o c
lhre Antwort B O Os O
Bemerkungen:
=
Frage 82: Einfiihrung der Lektionenzuteilung mit Sozialindex S, g
§ 90g (neu) (Ubergangsbestimmung) 3 3 £
Kommentar Seite 36 S, o o <
lhre Antwort O O Os [l

Bemerkungen:

Die Schulleitungen sind auch in die Berechnung des Sozialindexes einzubeziehen. Die
Lektionenzuteilung mit Sozialindex soll so rasch als méglich und nicht gestaffelt wie
beschreiben eingeflihrt werden. Sie ist wichtige Grundlage fur die Akzeptanz des
Kleeblattes in belasteten Gemeinden. Eine Staffelung ware allenfalls auf das
Voranschreiten der Umsetzung in der konkreten Gemeinde abzustiitzen und nicht auf ein
willkiirliches Jahres-Zeitfenster. Macht eine "sozial benachteiligte” Gemeinde vorwaérts,
erhélt sie rasch und deutliche Unterstiitzung.
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Weitere Bemerkungen:

AvenirSocial dussert sich als Mittragerin der Initiative Schule & Familie. Die
Stossrichtung des Bildungskleeblattes unterstiitzen wir. Wir verzichten auf eine
vollstandige Vernehmlassung und konzentrieren uns auf jene Artikel, welche wir aus
Sicht unseres Klientels und aus Sicht unseres Berufsstandes haben, welche sich
vornehmlich mit Menschen am Rand der Gesellschaft beschaftigen.

Wir haben den Fokus also auf die Integrationswirkung, die Chancen-Gerechtigkeit -
oder negativ ausgedrtickt auf die Desintegrationswirkung und auf
Ausschluss-Mechanismen gelegt - und schliesslich versuchen wir, uns aus Sicht von
Praktikern/innen auf die Umsetzbar- und Machbarkeit der Regelungen zu fokussieren.

Die Eingangsstufe unter Berlcksichtigung von IS wird als integrierende und férdernde
Massnahme begrisst. Ebenso die Harmonisierung der Schulstrukturen, wenn dabei
die Schulerzahlen im Auge behalten werden (22 pro Klasse sind genug!).

Die flachendeckende Einfurhung der Tagesstrukturen ist ein langst falliger Schritt. Der
Kanton muss in die langfristige Finanzierung der Tagesstrukturen eingebunden
werden - d.h. er soll sich angemessen am gesamten Angebot beteiligen.

Die Ferien- und Randzeiten sollen im Rahmen der Kinderbetreuung mit subventioniert
werden (und vor allem sollen entsprechende Angebote geschaffen statt vernichtet
werden).

Der Sozialindex wird begrusst und soll so rasch als mdglich stiitzend in belastete
Gemeinden einwirken.

5. Marz 2008
AvenirSocial Sektion Aargau

Bitte senden Sie uns lhre Antworten mit einem Klick auf das Feld "Antworten senden". Sie erhalten eine
Meldung, dass die Daten erfolgreich Uibermittelt worden sind. Sie kdnnen uns die Pdf-Datei auch per E-Mail an
bildungskleeblatt@ag.ch senden oder auf dem Postweg an Departement BKS, Bildungskleeblatt, Bachstrasse
15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 13. Marz 2008. Wir sind lhnen dankbar, wenn wir lhren Fragebogen bereits
vor dem Endtermin erhalten. Vielen Dank.
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	Antwort: Off

	Frage60_P52: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage61_P56a: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage62_P67a: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage63_P73: 
	Antwort: Off
	Bemerkungen: -

	Frage64_P89: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage65_P90e: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage66_P90h: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage67_P7: 
	Bemerkungen: Die mindestens kantonal einheitlichen Zeiten sind für die Wirkung der Massnahmen wichtig. 
Eine Verlängerung bis 19.00h könnte sich in vielen Fällen als nützlich erweisen - vielleicht wäre es möglich, eine entsprechende Regelung in die Kompetenz des Regierungsrates zu geben (bei Bedarf kann der RR festlegen, dass diese einheitlichen Zeiten auf 19.00h ausgeweitet werden)
	Antwort: 1

	Frage68_P7a: 
	Bemerkungen: Die Regelung ist sinnvoll gewählt - der Begriff "pädagogisch geführt" könnte auch durch den Begriff qualifiziertes Personal ersetzt werden. Wir begrüssen diese Formulierung sehr und sind im Regelfall sehr für die Trennung der Funktionen "Lehrkraft" und "Betreuung". Qualifiziertes Personal wird die Brücke zwischen Förderung in der Unterrichtsfreien Zeit (Schulaufgaben...) und Freizeitangebot zustande bringen. Die Entfaltung und der soziale Kontakt der Kinder ist ebenso wichtig wie die gezielte Förderung wo es angezeigt ist (Stärken und Schwächen anschauen)...
In der Regelung durch den Regierungsrat hoffen wir darauf, dass qualitativ angemessene Regelungen gefunden werden und qualifiziert geschultes Personal zum Einsatz kommen wird (Sozialpädagogik).
	Antwort: 1

	Frage69_P17: 
	Bemerkungen: -

	Antwort: 1

	Frage70_P53: 
	Bemerkungen: Insbesondere dem Schulweg ist punkto Zeitaufwand und Kosten genügend Aufmerksamkeit zu schenken.
	Antwort: 1

	Frage71_P54: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage72_P55: 
	Bemerkungen: -
	Antwort: Off

	Frage73_P58b: 
	Antwort: 2
	Bemerkungen: Immer wieder kommt es vor, dass Kinder am Arbeitsort (und nicht am Wohnort) der Eltern die Tagesstrukturen besuchen (und dies nicht nur im Bereich der Privatschulen). Die Kostenfolge soll in diesen Fällen nicht auf die Familien zurückfallen, sondern es soll eine Regelung getroffen werden, welche für alle Beteiligten Rechtssicherheit bedeutet. Für die Kinder sollen die bestmöglichen Lösungen machbar und für die Familien sollen diese finanzierbar bleiben.

	Frage74_P68a: 
	Bemerkungen: Die Ausgestaltung der Sozialtarife ist eine der wichtigsten Eckwerte dieses Kleeblatt-Teiles und wird darüber entscheiden, ob das Angebot integrierend wirkt oder separierend. Insbesondere ist (auch gesetzlich) dafür zu sorgen, dass bei all jenen, welche unter Sozialhilfe-Niveau fallen (nach SKOS) die Beiträge nicht Rückerstattungspflichtig sind. Dem RR sollte die Vollmacht gegeben sein, die Empfehlungen an die Gemeinden auch in eine Verordnung umzuwandeln. So kann längerfristig ohne weitere Gesetzesänderung eine Fehlentwicklung korrigiert werden.
	Antwort: 2

	Frage75_P90f: 
	Bemerkungen: Die Subventionierung des Vollausbaus ist wichtig. Die Beschränkung auf drei Jahre sehen wir als kurz an, die Einrichtungen müssen sich bewähren, bevor sie von einer breiten Mehrheit benutzt werden. Diese Bewährungszeit kann gem. Erfahrungswerten mehr als diese drei Jahre dauern - die Finanziellen Folgen hätten die Gemeinde, respektive die Nutzer/innen der Angebote (Eigenfinanzierungsbedarf steigt) zu tragen. Dies wäre kontraproduktiv. 
	Antwort: 3

	Frage76_P39: 
	Antwort: 4
	Bemerkungen: Achtung: Wir vergessen hier die wichtige Funktion, welche die Familienergänzenden Betreuungsplätze während der Ferien einnehmen. Und wo Bedarf ist, auch ausserhalb der durch die Tagesstrukturen abgedeckten Zeiten: vor 07.00h und nach 18.00h. Ferien- und Randzeiten-Betreuung sollen durch die Gemeinden und durch den Kanton weiter gefördert werden. Sonst sind soziale Problemlagen die unweigerliche Folge.

Weiter ist nicht einsehbar, warum sich der Kanton nicht an den integrierend wirkenden Massnahmen und Lasten der Gemeinden beteiligen sollten. Die Regelung aus dem SPG könnte analog ins Schulgesetz übernommen werden und eine Beteiligung des Kantons sichergestellt werden. Dadurch wäre auch eine Einflussnahme auf die Qualität der Dienstleistung begründbar und anerkannt. 

	Frage77_P14: 
	Antwort: 3
	Bemerkungen: 25 Schüler/innen in einer Klasse ist eine zu hohe Zahl. Sie ist nach unten zu korrigieren, um die Rahmenbedingungen für Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. 

	Frage78_P14a: 
	Antwort: 1
	Bemerkungen: Der Sozialindex ist grundsätzlich sehr begrüssenswert. Im Kanton gibt es grosse Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur... Wir hoffen, dass der Sozialindex die betroffenen Gemeinden entlastet und nicht über die höhere Ressourcenzuteilung und dem Umweg über die Lohnkostenbeteiligung wieder belastet werden.

	Frage79_P29a: 
	Antwort: 2
	Bemerkungen: Die Steuerung dieser Massnahme ist unter Berücksichtigung des Sozialindexes zu gestalten. Der Kanton soll die Steuerung nach Bedarfsgrundsätzen vornehmen und nicht nur die Kostendämmung im Blick haben. Gerade die Massnahmen der Sprachförderung sind wichtige Eckpfeiler für eine gelungene soziale und schulische Integration. (dabei ist nicht die Fremdsprache gemeint). 

	Frage80_P56a: 
	Antwort: 1
	Bemerkungen: -

	Frage81_P81: 
	Antwort: 1
	Bemerkungen: -

	Frage82_P90g: 
	Antwort: 4
	Bemerkungen:  Die Schulleitungen sind auch in die Berechnung des Sozialindexes einzubeziehen. Die Lektionenzuteilung mit Sozialindex soll so rasch als möglich und nicht gestaffelt wie beschreiben eingeführt werden. Sie ist wichtige Grundlage für die Akzeptanz des Kleeblattes in belasteten Gemeinden. Eine Staffelung wäre allenfalls auf das Voranschreiten der Umsetzung in der konkreten Gemeinde abzustützen und nicht auf ein willkürliches Jahres-Zeitfenster. Macht eine "sozial benachteiligte" Gemeinde vorwärts, erhält sie rasch und deutliche Unterstützung.
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